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Newsletter 9 | EYEMAXX Real Estate AG  

 

RA Meyer zu Schwabedissen als neuer gemeinsamer Vertreter gewählt 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir möchten Ihnen mit diesem Newsletter wichtige Informationen in Sachen 

EYEMAXX Real Estate AG (Eyemaxx) zukommen lassen. 

 

Wie berichtet hat die Gesellschaft, der Insolvenzverwalter im Sekundärinsolvenz-

verfahren und die Masseverwalterin im Hauptinsolvenzverfahren die Inhaber der 

Anleihe 2020/2025 zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung 

aufgefordert. Die Aufforderung erfolgte, weil zahlreiche Anleihegläubiger (Monega 

Kapitalanlagegesellschaft mbH als Verwaltungsgesellschaft des „Europäischen 

Mittelstandsanleihenfonds“, Babcock Pensionskasse VVaG, Bochumer Versiche-

rungsverein auf Gegenseitigkeit, Begräbnishilfe Berghofen VVaG, König Vermö-

gensverwaltungsgesellschaft mbH, Orca Capital GmbH, mwb fairtrade Wertpapier-

handelsbank AG, D+H Beteiligungs GmbH, Herr Nils Bartram, Herr Christian 

Wolff sowie Herr Dr. Klaus von Campenhausen) ein Einberufungsverlangen 

gestellt haben.  

 

Gegenstand der Beschlussfassung war, One Square als gemeinsamen Vertreter 

abzuwählen, Herrn Rechtsanwalt Gustav Meyer zu Schwabedissen zum gemeinsa-

men Vertreter zu bestellen und diesem weitere Ermächtigungen einzuräumen sowie 

eine Vergütungsregelung zu treffen. Den Beschlussvorschlägen stimmten 99,9 % 

der abgegebenen Stimmen zu.  

 

 

Einschätzung der SdK 

 

Wie bereits im NL 2 dargestellt, halten wir einen identischen gemeinsamen 

Vertreter für alle Anleihen für höchst problematisch. So ist die Anleihe 2020/25 mit 

Immobilien der Gesellschaft bzw. von Tochtergesellschaften besichert, was einen 

erheblichen Interessenskonflikt auslösen kann, wenn es nur einen gemeinsamen 

Vertreter gibt. Wir begrüßen daher die Beschlussfassung, einen gemeinsamen 

Vertreter für die beiden unbesicherten Anleihen 2018/23 und 2019/24, und einen 

anderen gemeinsamen Vertreter der Anleiheinhaber der besicherten Anleihe 

2020/2025 zu bestellen.  

 

 

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder unter 

info@sdk.org gerne zur Verfügung. 

 

München, den 01.04.2022 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 
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